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AUFSÄTZE

Informelle Tarifabweichungen und  
die innere Erosion des deutschen  
Tarifsystems

Insgesamt gilt das Gesamtsystem der Industriellen Beziehungen Deutschlands mit  
seinem Kernelement der Tarifautonomie in der Öffentlichkeit zwar als vital und  
anpassungsfähig, doch bei genauer Betrachtung ergibt sich ein abweichendes Bild:  
die Grundlagen der Stabilität erodieren. Die Geltungs- und Durchsetzungskraft von  
Tarifabkommen leidet stark – so unser Argument – unter informellen Tarifabweichungen.

ALEXANDRA MERGENER, FABIENNE DÉCIEUX, OLIVER NACHTWEY

1. Einleitung

Seit Mitte der 1990er Jahre befindet sich das deutsche Tarif-

system in einem schleichenden, andauernden Erosionspro-

zess (u. a. Artus 2001; Bispinck/Schulten 2003; Streeck/Reh-

der 2005; Müller-Jentsch 2007). Die Tarifabdeckung hat 

insgesamt abgenommen (Kohaut/Ellguth 2008; Holst 2011). 

Unternehmen treten zunehmend aus den (tarifgebundenen) 

Arbeitgeberverbänden aus oder schließen nach ihrer Grün-

dung erst gar keine Mitgliedschaft mehr ab (Müller-Jentsch 

2007). Seit den 1990er Jahren lassen die Arbeitgeberverbän-

de Mitgliedschaften ohne Flächentarifbindung zu und sozi-

alpartnerschaftliche Werte, die insbesondere im Kontext des 

Tarifsystems von Relevanz waren, werden in den neueren 

Branchen nicht mehr geschätzt. Es kommt zu instabileren 

Verbandsbeziehungen, da flüchtige Vorteile genutzt werden, 

statt eine Konsolidierung der Verhandlungspartnerschaft zu 

schaffen (Helfen 2012, 2013). Es gibt sowohl, so die Befunde, 

einen Rückgang an Output-Legitimation – durch Abnahme 

des Geltungsbereichs, vergleichsweise geringe Lohnzuwäch-

se etc. (u. a. Bispinck/Bahnmüller 2007; Pohl 2007; Sommer 

2010) – wie auch ein Leerlaufen der Input-Legitimation durch 

Tendenzen der Verbetrieblichung (u. a. Bispinck 2004; 

Streeck/Rehder 2005; Behrens 2009; Bahnmüller 2010). Die 

demokratische Interessenbestimmung, Entscheidungsfin-

dung und Kompromissbildung auf kollektiver Ebene in der 

Tarifarena verlieren an Geltungs- und Durchsetzungskraft. 

Vor allem Tarifabweichungen führen zu einem Verlust an 

Verbindlichkeit der Normsetzungskraft. 

In diesem Aufsatz setzen wir an letzterer Entwicklung 

an, speziell an den Untersuchungen zur unkontrollierten 

und wilden Dezentralisierung des Tarifsystems. Wir iden-

tifizieren und untersuchen eine spezifische, bislang noch 

nicht vollständig erschlossene Dimension dieser Form der 

Erosion: die informelle, durch Mitbestimmungsakteure nur 

defizitär kontrollierte Abweichung. Ziel des vorliegenden 

Beitrags ist es, auf Grundlage der WSI-Betriebsrätebefra-

gung das Vorkommen informeller Tarifabweichung anhand 

quantitativer Daten abzubilden. Dazu wurden zwei empi-

rische Konstrukte operationalisiert, die sich der Nutzung 

dieses in standardisierten Befragungen nicht direkt mess-

baren Phänomens nähern sollen.1 

Bevor auf die genauen Inhalte der Konstrukte (Ab-

schnitt 3) und die dafür herangezogene Datenbasis (4) wie 

auch die Ergebnisse der jeweiligen Operationalisierung (4.1 

und 4.2) eingegangen wird, folgt zunächst die Beschreibung 

der Entwicklung des deutschen Tarifsystems (2). Die Struk-

turmerkmale der Betriebe, in denen informelle Tarifabwei-

1 Der Beitrag basiert auf empirischen Ergebnissen des lau-

fenden Forschungsprojektes „Postdemokratie und Indust-

rielle Beziehungen“, das von der Hans-Böckler-Stiftung ge-

fördert und gegenwärtig an der Technischen Universität 

Darmstadt durchgeführt wird (Projektnr. S-2011-465-2 B). 
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chungen gemessen werden konnten sowie die Konsequen-

zen deren Auftretens werden in Abschnitt 5 und 6 dargestellt. 

Abschnitt 7 zieht ein Fazit.

2.  Entwicklung und Dezentralisierung 
des deutschen Tarifvertrags

Im Jahr 2013 war lediglich etwa ein Viertel aller deutschen 

Betriebe an einen Flächentarifvertrag gebunden. In West-

deutschland  waren es dabei mit 30 % mehr Betriebe als in 

Ostdeutschland (17 %), sodass nur noch rund 52 % der 

west- und etwa 35 % der ostdeutschen Beschäftigten in Be-

trieben mit einem Branchentarif arbeiteten (Ellguth/Kohaut 

2014). Die Entwicklung des deutschen Tarifsystems ist al-

lerdings nicht nur durch den abnehmenden Deckungsgrad 

gekennzeichnet, auch Dezentralisierungsprozesse von be-

stehenden Tarifverträgen sind zu beobachten.

2.1  Die Tendenz zur Verbetrieblichung des  
Tarifsystems

Neben dem Rückgang des Geltungsbereichs der Flächenta-

rifverträge zeichnet sich ein Verlust an Verbindlichkeit der 

Tarifnormen ab (Haipeter 2009a). So basiert die Krise des 

Flächentarifvertrages doch vor allem auch auf seinen inneren 

Erosionstendenzen. Dabei bleiben überbetriebliche Tarifver-

tragsstrukturen zwar formal erhalten, die Normsetzungskraft 

des Tarifsystems wird jedoch unterminiert. Diese innere Ero-

sion kommt in den vielfältigen Formen der Dezentralisierung 

zum Ausdruck, deren Ausgangspunkt die Tendenz zur Ver-

betrieblichung ist (u. a. Schmidt/Trinczek 1999; Bispinck/

Schulten 2003). Diese Entwicklungen vollzogen sich in ver-

schiedenen Schritten und fanden ihren Anfang in der De-

batte um die Arbeitszeitverkürzung in den 1980er Jahren, in 

der mehr betriebliche Gestaltungsoptionen das Ziel waren. 

Im Kampf um die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche 

machte die IG-Metall 1984 erstmals Zugeständnisse bei der 

Öffnung und Flexibilisierung von Tarifverträgen (Schmidt/

Trinczek 1986). Nach diesem sogenannten Leber-Kompro-

miss – benannt nach Georg Leber, dem Schlichter innerhalb 

dieses Arbeitskampfes in der Metallindustrie – wurden auch 

in vielen anderen Branchen betriebliche Arbeitszeitregelun-

gen dereguliert, um eine Reduktion der Wochenarbeitszeit 

zu erzielen. In der Folge wurden weitere Werkzeuge zur Ab-

weichung entwickelt und etabliert (Bispinck 2004).

Dass die Tarifparteien nun insgesamt Bereitschaft zur 

Reform des Tarifvertragssystems zeigen, ist an der seit den 

1990er Jahren veränderten tarifpolitischen Praxis erkennbar 

(Müller-Jentsch 2007). Die teilweise oder gar vollständige 

Verlagerung von Regelungskompetenzen der Arbeits- und 

Einkommensbedingungen von der tariflichen auf die be-

triebliche Ebene nimmt in der Tarifpolitik einen immer 

größeren Stellenwert ein (Bahnmüller 2010). Dieser Prozess 

ist in kontrollierter formeller Form möglich, kann jedoch 

auch wild und unkontrolliert verlaufen.

Bei der kontrollierten Dezentralisierung werden Inhalte 

und Bedingungen von den Tarifvertragsparteien auf der 

Branchenebene festgelegt (Bispinck/Schulten 2003). So wer-

den bestimmte Regelungsfunktionen direkt an die Betriebs-

parteien übertragen oder es wird auf überbetrieblicher Ebe-

ne bestimmt, unter welchen Konditionen den betrieblichen 

Akteuren eine Abweichung von tariflichen Standards erlaubt 

ist (Müller-Jentsch 2007). Entscheidend ist hierbei, dass die 

Arbeitgeberverbände sowie Gewerkschaften oder Betriebs-

räte an diesem Vorgehen beteiligt oder zumindest darüber 

informiert sind (Bahnmüller 2010).

Anders verhält es sich bei der unkontrollierten Dezent-

ralisierung, bei der die Tarifparteien in den Verhandlungen 

und Abkommen keine Rolle mehr spielen und durch Ver-

einbarungen zwischen Management und Betriebsrat die 

tariflichen Standards missachtet bzw. unterlaufen werden 

(Bahnmüller 2010) oder die Unternehmen sich durch den 

Austritt aus dem Arbeitgeberverband der Tarifbindung voll-

ständig entziehen (Bispinck/Schulten 1999).

2.2 Kontrollierte Dezentralisierung

Seit Beginn der 1990er Jahre sind Tarifunterschreitungen 

nicht mehr tabuisiert. Tarifparteien haben u.a. durch Öff-

nungs- und Härtefallregelungen unterschiedlichste Mög-

lichkeiten zur Unterschreitung bestehender tariflicher Stan-

dards geschaffen (Bispinck 2004). In diesem Kontext lassen 

sich im deutschen Tarifvertragssystem die folgenden drei 

gängigsten Arten der formellen und damit kontrollierten Ab-

weichung unterscheiden: Firmentarifverträge, betriebliche 

Bündnisse für Arbeit und Tarifabweichungen mittels Öff-

nungsklauseln.2 Die Erstgenannten sollen im Folgenden nur 

kurz angeführt werden, während das letztgenannte Instru-

ment für die vorliegende Untersuchung die relevante Ausprä-

gung ist und daher eine ausführlichere Betrachtung erfährt.

2.2.1 Firmen- und Haustarifverträge

Unter Firmen- bzw. Haustarifverträgen werden Tarifabkom-

men verstanden, die Gewerkschaften mit einem einzelnen 

Unternehmen abschließen (Bahnmüller 2010). Im Unter-

schied zum zentralen Abkommen des Flächentarifvertrags 

über eine gesamte Branche können Haustarifverträge für das 

Unternehmen oder für einzelne abgrenzbare Teilbereiche, für 

die gesamte Belegschaft oder auch für separate spezifische 

Gruppen individuell verhandelt werden (Traxler 2002). 

2 Neben den drei genannten Instrumenten gibt es noch zahlrei-

che weitere wie Aussetzungsklauseln bei  Tariferhöhungen, 

ertragsabhängige Entgeltgestaltung, Sanierungstarifverträge, 

Spartentarifverträge u.v.m. In den jeweiligen Branchen kom-

men unterschiedliche Instrumente zum Einsatz (Bispinck 

2004). Dies kann jedoch aufgrund fehlender Informationen 

im vorliegenden Datensatz nicht kontrolliert werden.
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Sie können an die Stelle von Flächentarifverträgen treten und 

diese vollständig ersetzen, aber auch im Rahmen eines Er-

gänzungstarifvertrags dem Branchentarifvertrag zusätzlich 

an die Seite gestellt werden und dadurch firmenbezogene 

Abweichungen ermöglichen (Wey 2004; Haipeter 2006).

Es gibt zusätzlich eine Reihe von Tarifverträgen, die 

individuell auszuhandeln sind und differenzierte Bereiche 

abdecken (wie Sondertarifverträge etc.). Es herrscht aller-

dings eine unklare „Definitionslandschaft“ an ergänzenden 

Tarifverträgen, die kaum systematisch erfasst wird. Daher 

zeichnet es sich ebenso als schwierig ab, ihre Bedeutung 

innerhalb der Tariflandschaft – gerade in Bezug auf die 

Anzahl an Betroffenen – herauszustellen.3

2.2.2 Betriebliche Bündnisse für Arbeit

Betriebliche Bündnisse für Arbeit kennzeichnen Vereinba-

rungen, die primär zwischen dem Management und dem 

Betriebsrat abgeschlossen werden. Sie beinhalten dabei ei-

nen Tausch von Zugeständnissen der Beschäftigten auf der 

einen und Zusagen der Arbeitgeber auf der anderen Seite. 

Dabei werden Themen behandelt, die normalerweise nicht 

in den Verhandlungskorridor des Betriebsrats, sondern der 

Tarifparteien fallen und in den Flächentarifverträgen gere-

gelt sind, wie die Dauer der Arbeitszeit und die Höhe der 

Entgelte (Haipeter 2010). Betriebliche Beschäftigungsbünd-

nisse sind allerdings nur solange Ausdruck einer funktio-

nierenden Mitbestimmung, wie auch die Arbeitgeberseite 

verbindliche Zusagen abgibt. Sollte dies nicht gewährleistet 

sein, kann der Prozess ebenso zu einer Form der unkont-

rollierten Dezentralisierung werden (Rehder 2003).

2.2.3 Tarifabweichungen und Öffnungsklauseln

Eine weitere Entwicklung in Richtung Verlagerung tariflicher 

Regelungen auf die Betriebsebene ist deren betriebliche Un-

terschreitung durch Tarifabweichungen. Während bei den 

betrieblichen Bündnissen und Firmentarifverträgen originär 

tarifliche Themen zwar in der betrieblichen Arena verhandelt 

werden, wird die Normsetzungskraft der Tarifparteien nicht 

infrage gestellt. Anders bei den Abweichungen, im Zuge de-

rer explizit einzelne Tarifnormen betriebsbezogen unter-

schritten werden. „In den tariflichen Regelungen zur Tarif-

abweichung ist dabei überwiegend die Vorgabe enthalten, 

dass betriebsbezogene Unterschreitungen von Tarifstandards 

an die Zustimmung der Tarifvertragsparteien gebunden blei-

ben oder dass sie von diesen sogar selber ausgehandelt wer-

den“ (Haipeter 2010, S. 17). Somit wird versucht, die Kont-

rolle über die Abweichungen zu behalten.

Tarifabweichungen sind in Betrieben keine seltene Aus-

nahme mehr. So gaben im Jahr 2007 insgesamt 167 und damit 

knapp 16 % der branchentarifvertragsgebundenen Betriebe 

an, zeitlich befristet oder dauerhaft von den bestehenden Vor-

schriften abgewichen zu sein (eigene Berechnung; WSI-Be-

triebsrätebefragung, Welle 2007, N=1066 branchentarifver-

tragsgebundene Betriebe). Vor allem in den Bereichen Lohn 

und Gehalt sowie die Arbeitszeit betreffend wurden Abwei-

chungen vorgenommen (Tabelle 1).

Das wichtigste Instrument tariflicher Abweichungen ist die 

Öffnungsklausel, die sich in den 1990er Jahren im wiederver-

einigten deutschen System etablierte. In der ostdeutschen Me-

tallindustrie wurde sie 1993 zunächst als Härte fallklausel ent-

wickelt und stellte damit nach dem Leber-Kompromiss (1984) 

eine der ersten Regelungen dieser Art im deutschen Tarifsystem 

dar (Bahnmüller/Bispinck 1995). Parallel dazu vereinbarten 

die Tarifparteien in Westdeutschland in den meisten Verträgen 

Sanierungsklauseln, die (bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

der Unternehmen) Abweichungen vom Flächentarifvertrag 

erlaubten. Im Unterschied zu den ostdeutschen Härtefallklau-

seln enthielten diese allerdings keine Verfahrensregelungen 

und keine Vorgaben zur inhaltlichen Qualität (Haipeter 2009b). 

Somit entstand eine Grauzone der Tarifunterschreitungen, über 

die weder Transparenz noch Kontrolle durch die Verbände 

bestand (Haipeter 2009a). Im Kampf gegen die intransparen-

te und wilde Dezentralisierung, die die Gewerkschaften als 

Kollektivakteure außen vor lässt, haben sie begonnen, diese 

selbst zu kontrollieren (Bispinck/Schulten 1999). Durch das 

Pforzheimer Abkommen im Jahre 2004 und anschließende 

Koordinierungsrichtlinien im Laufe des Jahres 2005 gelang es, 

die Verfahrensabläufe, Informationspflichten und Entschei-

dungskompetenzen für die Aushandlungen von tariflichen 

Abweichungen einheitlich festzulegen (Haipeter 2009a).

Somit ist der zunehmende Einbau tariflicher Öffnungs-

klauseln als wichtigstes Element der Verbetrieblichung zu 

betrachten (Kohaut 2007). Sie gestatten Betriebsparteien 

unter bestimmten Voraussetzungen, konkretisierende oder 

differierende Regelungen zu den in der Fläche geltenden 

3 Dies ist das Ergebnis eines Expertengesprächs mit dem 

Leiter des WSI-Tarifarchivs.

TABELLE 1

Bereiche der tariflichen Abweichungen

Angaben in absoluten Zahlen

Abweichung zu: Anzahl der Betriebe

Lohn und Gehalt 104

Arbeitszeit 92

Jahressonderzahlung/Urlaubsgeld 61

Zulagen und Zuschläge 50

Sonstige Bestimmungen 21

Ausbildungsvergütung 9

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2007; Berechnungen  
der Autoren; Mehrfachnennungen waren möglich, N=167.
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Tarifstandards zu treffen (Bahnmüller 2010). Diese Rege-

lungsbefugnis wird ihnen durch den Abschluss von Be-

triebsvereinbarungen zugewiesen (Kohaut 2007; Brecht-

Heitzmann/Gröls 2008). Zu beachten ist, dass es zur 

Verwendung einer Öffnungsklausel dabei stets der Zustim-

mung des Betriebsrats bedarf (Hauser-Ditz et al. 2012).

Werden die betrieblichen Anwendungsbereiche der Öff-

nungsklauseln betrachtet, so dominieren nach der WSI-Be-

triebsrätebefragung die Aspekte zur Arbeitszeit. Fast 30 % 

der Betriebe nehmen eine Öffnungsklausel zur variablen 

Arbeitszeitgestaltung in Anspruch. An zweiter Stelle folgt die 

Möglichkeit der Arbeitszeitverlängerung (19,2 %). Über eine 

Inanspruchnahme zur Absenkung tariflicher Grundvergü-

tungen berichteten lediglich 6,1 % der Betriebe, die an einen 

Branchentarifvertrag gebunden sind (Tabelle 2). Auffällig ist 

des Weiteren, dass deutlich mehr Betriebsräte die Frage nach 

der Verwendung tariflicher Öffnungsklauseln in ihrem Be-

trieb beantworteten (maximal 311 Betriebe), als sie das Vor-

kommen tariflicher Abweichungen allgemein angaben (167 

Betriebe). Dies mag zum einen an der Schwierigkeit liegen, 

die Komplexität und auch Differenziertheit des betrieblichen 

Umgangs mit flächentariflichen Normen im Rahmen der 

beiden Fragen der WSI-Betriebsbefragung wiederzugeben, 

kann allerdings auch auf eine zu vermutende Sensibilität des 

Themas Tarifabweichungen hindeuten.

Dies variiert von Branche zu Branche und ist vom je-

weiligen Thema abhängig. So sind etwa die tarifpolitischen 

Differenzierungs- und Regulierungsformen im Bereich Ar-

beitszeit rechtlich häufig anders ausgestaltet als solche zum 

Thema Lohn/Gehalt. Ferner werden auch bzw. gerade im 

Bereich der IG Metall Öffnungsklauseln häufig in der Form 

von Abweichungstarifverträgen umgesetzt, bei denen die 

Tarifparteien (und nicht die Betriebsparteien) weiterhin die 

zentralen Akteure sind.

Als Flexibilisierungsinstrument in wirtschaftlichen Kri-

sensituationen eingeführt, birgt die Nutzung der Öffnungs-

klauseln allerdings auch Gefahren für das Tarifsystem 

(Brändle et al. 2011). Die Öffnung von Tarifverträgen schafft 

allgemein Konkurrenz zwischen den Tarifnormen, denn die 

bloße Existenz einer zweiten Ebene niedriger tariflicher Stan-

dards auf Betriebsebene bedeutet zugleich eine Gefährdung 

für die Wirksamkeit der überbetrieblichen Tarifnormen. 

Zudem kehrt eine zuvor ausgeschaltete Lohnkonkurrenz 

zwischen den Betrieben zurück, denn diejenigen mit Tarif-

abweichungen können Vorteile gegenüber denen gewinnen, 

die an den Tarifstandards festhalten (Haipeter 2010).

Dennoch zählt die Tarifabweichung durch die Nutzung 

von Öffnungsklauseln noch zu den formellen und kontrol-

lierten Dezentralisierungstendenzen, denn sie ermöglicht 

und erfordert weiterhin ein Mitspracherecht auf Gewerk-

schafts- und Betriebsratsebene.

2.3 Wilde Dezentralisierung

Im Zuge der wilden Dezentralisierung (siehe hierzu u.a. 

Behrens 2009; Bispinck/Schulten 1999, 2003) werden die 

Gewerkschaften außen vor gelassen. Die Unternehmen tre-

ten entweder ganz offiziell aus der Verbands- bzw. Tarifbin-

dung aus oder unterlaufen durch betriebliche Vereinbarun-

gen faktisch bestehende verbindliche Normen des 

Tarifvertrages (Bispinck/Schulten 1999). Behrens (2009) 

versteht für seine Analysen unter der wilden oder unkont-

rollierten Dezentralisierung „ausschließlich solche Formen 

der Abweichung von bestehenden Verbandstarifverträgen 

[…], die im Konflikt mit geltenden Tarifbestimmungen zu-

stande kommen (unabhängig davon, auf welcher Rechts-

grundlage diese Geltung beruht)“ (Behrens 2009, S. 104). 

Bei Unternehmen, die aus dem Arbeitgeberverband austra-

ten und demnach nicht tarifgebunden sind, ließen sich so-

wohl freiwillige Orientierungen an den Vorschriften des 

Tarifvertrages als auch Nachbindungen und -wirkungen 

trotz Austritts beobachten. Für die Arbeit des Betriebsrats 

ist jedoch lediglich die faktische Geltung tariflicher Vor-

schriften von Bedeutung (Behrens 2009). 

Die wilde und unkontrollierte Dezentralisierung, wie 

Behrens sie in seinem Beitrag operationalisiert, bezieht sich 

somit auf all jene Fälle, in denen „Betriebsräte angaben, zur 

Abweichung von bestehenden Tarifvorschriften nach unten 

gedrängt worden zu sein“ (Behrens 2009, S. 105), obwohl 

eine feste und formale Bindung an einen Branchentarifver-

trag besteht. Dass diese Abweichungen nach unten durch 

die Nutzung einer Öffnungsklausel legitimiert sein könnten 

und damit formal zu den kontrollierten Dezentralisierungs-

tendenzen zu zählen sind, bleibt zunächst unbeachtet. Auf-

grund dessen soll der Prozess der unkontrollierten Abwei-

chung vom Tarifvertrag weiter konkretisiert werden – und 

wird aufgrund des höheren Differenzierungsgrades im Fol-

genden informelle Tarifabweichung genannt. Deren Auftreten 

und Rolle wollen wir anhand eines mehrstufigen, differen-

zierten Ansatzes aufzeigen.

TABELLE 2

Inhaltliche Regelungen der genutzten tariflichen Öffnungsklauseln

Angaben in absoluten Zahlen und in Prozent

Öffnungsklausel zu:
Anzahl der 

Betriebe

in % aller branchen-

tarifgebundenen  

Betriebe

Variable Arbeitszeitgestaltung 311 29,6

Arbeitszeitverlängerung 201 19,2

Einstiegstarife 162 15,5

Kürzung/Aussetzung der Jahressonderzahlung 121 11,5

Aussetzen von Tariferhöhungen 92 8,9

Arbeitszeitverkürzung 83 8,0

Kürzung/Aussetzung des Urlaubsgelds 74 7,0

Absenken von tariflichen Grundvergütungen 64 6,1

Sonstige Klauseln 20 1,9

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2007; Berechnungen der Autoren;  
Mehrfachnennungen waren möglich N=1066.
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3. Informelle Tarifabweichungen

Die Geltung von Tarifverträgen wird verringert, je mehr 

vom Management forcierte informell-betriebliche Abwei-

chungen stattfinden. Wenn sich die Betriebe den Normie-

rungen des Tarifvertrages entziehen und gleichzeitig keine 

dem betrieblichen Bedeutungs- und Kompetenzzuwachs 

adäquaten Machtinstrumente existieren, entsteht eine ris-

kante Regulierungskonstellation. 

Informell und unkontrolliert sind Tarifabweichungen, 

sofern sich die Unternehmen nicht der ihnen zur Verfü-

gung stehenden formalen Instrumente bedienen, sondern 

ungeregelt und ohne Mitbestimmung seitens der Gewerk-

schaft und der Betriebsräte vom Branchentarifvertrag 

abweichen. Das Vorkommen informeller Abweichungen 

im Betrieb lässt sich aufgrund der hohen Sensibilität die-

ser Thematik und des daraufhin zu erwartenden sozial 

erwünschten Antwortverhaltens nicht direkt in einer 

quantitativen Befragung erheben. Daher erfolgt die Dar-

stellung der informellen Tarifabweichungen seitens der 

Betriebsleitung anhand eines eigens operationalisierten 

Konstrukts, dessen Grundannahmen im Folgenden vor-

gestellt werden.

(1) Informelle Abweichung ohne Öffnungsklausel (Konst-

rukt I): Gibt es in einem branchentarifvertragsgebundenen 

Betrieb Abweichungen vom Tarifvertrag und gleichzeitig 

keine Nutzung von Öffnungsklauseln in diesem Bereich, 

wird von einer Form informeller und unkontrollierter Ab-

weichung ausgegangen.4

Die Nutzung einer Öffnungsklausel als formales Instrument 

zur Abweichung vom Flächentarifvertrag setzt eine Ver-

handlung der Betriebsparteien und damit deren Teilhabe 

und Mitbestimmung voraus. Wird demnach ohne die legi-

time Öffnungsmöglichkeit abgewichen, werden infolgedes-

sen die betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestim-

mungs- und Kontrollinstanzen umgangen.

(2) Informelle Abweichung ohne Betriebsvereinbarung (Kon-

strukt II): Wird in einem Regelungsbereich des branchen-

tarifvertragsgebundenen Betriebes eine Öffnungsklausel 

genutzt, dort jedoch keine entsprechende Betriebsverein-

barung abgeschlossen, lässt dies eine weitere Form infor-

meller Abweichung vermuten.5

Öffnungsklauseln gestatten den Betriebsparteien abwei-

chende Regelungen zu den in der Fläche geltenden Tarif-

standards, die ihnen durch den Abschluss von Betriebs-

vereinbarungen zugewiesen werden (Kohaut 2007; 

Brecht-Heitzmann/Gröls 2008). Wird vom Management 

also ein Bereich mithilfe einer Differenzierungsklausel ge-

öffnet, dieser jedoch nicht durch eine Betriebsvereinbarung 

neu geregelt, ist dies ein weiterer Hinweis auf mögliche 

praktizierte Tarifabweichungen, bei denen die Kontrolle 

und Mitsprache des Betriebsrats übergangen wird. 

An dieser Stelle ist zu beachten, dass neben Betriebs-

vereinbarungen weitere differenzierte tarifliche Vereinba-

rungen die Nutzung von Öffnungsklauseln legitimieren. 

Die Betriebsvereinbarung als Variante zur Tarifabweichung 

gilt hingegen als die weitreichendere, denn Ergänzungsta-

rifverträge finden hauptsächlich in der Metallindustrie Ver-

wendung (Haipeter 2010). Da bei deren Verhandlungen die 

Gewerkschaften eine zentrale Rolle einnehmen, sind sie 

formal sogar stärker. Firmentarifverträge der Form, dass 

sie Branchentarifverträge ersetzen, können in den folgenden 

Berechnungen ausgeschlossen werden, indem lediglich die 

Betriebe in die Analyse eingehen, die ausschließlich an einen 

Branchentarif gebunden sind. Informationen zu abgeschlos-

senen Ergänzungstarifverträgen oder Ähnlichem sind al-

lerdings in den hier verwendeten Daten der WSI-Betriebs-

rätebefragung nicht enthalten. Der Einfluss kann insofern 

nicht kontrolliert werden.6

4.  Datengrundlage und Ergebnisse der 
Operationalisierung

Die Zufallsstichprobe der WSI-Betriebsbefragung wird aus 

einer Grundgesamtheit bestehend aus allen Betrieben in 

Deutschland mit einem Betriebsrat und mindestens 20 Be-

schäftigten (Betriebsstättendatei der Bundesagentur für 

Arbeit) disproportional geschichtet gezogen. Um die da-

durch bedingten Ziehungswahrscheinlichkeiten nach Be-

4 Über das Kombinieren der Antworten auf die Frage nach 

dem Vorhandensein zeitlich befristeter oder dauerhafter 

Abweichungen von bestehenden Tarifvorschriften im Be-

trieb sowie nach der Nutzung tariflicher Öffnungs- und Dif-

ferenzierungsklauseln in dem entsprechenden Regelungs-

bereich können Betriebsgruppen gebildet werden, die die-

se Art der informellen Abweichung betreiben.

5 Zur Überprüfung dieser Annahme wird der Zusammen-

hang der Antworten auf die Fragen nach den inhaltlichen 

Regelungen betrachtet, für die tarifliche Öffnungs- und 

Differenzierungsklauseln im Betrieb genutzt werden und 

zu welchen dieser Regelungsbereichen es Betriebsverein-

barungen gibt.

6 Informationen zur Verbreitung von Ergänzungstarifverträ-

gen und ähnlichen sind kaum frei zugänglich und daher 

auch in anderen Datensätzen nicht enthalten. Die WSI-Be-

triebsrätebefragung stellt dahin gehend keine Ausnahme 

dar. Die internen Datensätze der IG Metall zu Mitglieder- 

und Betriebsmerkmalen beinhalten beispielsweise eben-

falls keine Informationen zu Ergänzungstarifverträgen. 

Auch Haipeter (2006) schildert diese Problematik im Zuge 

seiner Analyse der Daten des IG-Metall-Tarifarchivs.
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triebsgrößenklasse zu korrigieren, wurde für unsere Aus-

wertungen der Gewichtungsfaktor für die Auswahlchance 

berücksichtigt. Durch die Gewichtung erhalten wir Ergeb-

nisse, die für alle Betriebe in Deutschland mit einer Inter-

essenvertretung repräsentativ sind. Als Auskunftsperson 

galt jeweils der Betriebsrat (ausführlich zur Erhebungsme-

thode siehe Schäfer 2008; infas 2008). 

In unsere bivariaten Analysen sind nur die Betriebe 

eingegangen, die ausschließlich an einen Branchentarif ge-

bunden sind und gleichzeitig angaben, dass es zeitlich be-

fristete oder dauerhafte Abweichungen von bestehenden 

Tarifvorschriften gibt.

Neben der – bedingt durch die beiden genannten Res-

triktionen – verringerten Fallzahl sind weitere Einschrän-

kungen durch die verwendeten Daten zu beachten, auf die 

auch im Laufe des Beitrags Bezug genommen wird.

Um sich der Nutzung einer informellen Tarifunterschrei-

tung nähern zu können, ist es notwendig, darauf zu vertrau-

en, dass die Befragten mit der unbestreitbaren Komplexität 

und auch Differenziertheit des betrieblichen Umgangs mit 

flächentariflichen Normen vertraut sind. Dass dies allerdings 

angesichts der Vielfalt unterschiedlicher tariflicher Themen, 

Regelungsbereiche und auch -formen (vermutlich v.a. in klei-

neren Betrieben) nicht immer der Fall sein wird, sollte bei 

der Ergebnisinterpretation beachtet werden. Dies kann aller-

dings in einer quantitativen Messung des Phänomens nicht 

gänzlich umgangen werden. Eine fehlende Dokumentation 

der gesamten Bandbreite an tariflichen Abweichungsoptio-

nen ist ebenfalls zu beachten (siehe 2.2).

4.1  Informelle Abweichung ohne Öffnungs-
klausel (Konstrukt I)

Zunächst wird der Zusammenhang zwischen dem Vorkom-

men von Tarifabweichungen in verschiedenen Bereichen 

und der dortigen Nutzung entsprechender Öffnungsklau-

seln als Dezentralisierungselement untersucht. Es sollen 

nun Betriebe identifiziert werden, die nach dem Konstrukt I 

informelle Abweichung betreiben. Darunter fallen all die-

jenigen, die vom bestehenden Tarifvertrag abweichen, dabei 

jedoch nicht die kontrollierte Öffnung des Flächentarifver-

trags mittels Öffnungsklausel vollziehen (Tabelle 3).

Trotz der teilweise geringen Fallzahl zeigen alle vermuteten 

Zusammenhänge signifikante Ergebnisse. Besonders auffällig 

sind die Abweichungen im Bereich der Entlohnung. Über 65 % 

(N = 67) der Betriebsräte in Betrieben, in denen eine Tarifab-

weichung bezüglich Lohn und Gehalt feststellbar war (N=1027), 

gaben an, dass gleichzeitig keine Öffnungsklausel genutzt wur-

de, die das Aussetzten von Tariferhöhungen, das Absenken 

von tariflichen Grundvergütungen oder Einstiegstarife für 

Berufseinsteiger regelt. Wird die befristete Arbeitszeitverkür-

zung mit und ohne Lohnausgleich betrachtet, dominiert eben-

so die Strategie der informellen Unterschreitung des Tarifver-

trags (83,3 %; N=75).8 Im Bereich der Arbeitszeitverlängerung 

weichen 28,6 % der Betriebe, die überhaupt bzgl. der Arbeits-

zeit abweichen, informell ab. Von den insgesamt 167 Betrieben, 

die von ihrem bestehenden Branchentarifvertrag abgewichen 

sind (Tabelle 1), taten dies nach dieser Definition 146 Betriebe 

in mindestens einem der Bereiche informell. Das sind circa 

87 % aller Betriebe mit Tarifabweichungen. 

Bei dieser Art der Auswertung von informellen Abwei-

chungen ohne Öffnungsklauseln darf eine Problematik nicht 

außer Acht gelassen werden. Die Schwierigkeit liegt in der 

Kategorienbildung innerhalb der Fragestellungen der einzel-

nen Items. So ist die Frage nach den Bereichen der Tarifab-

weichung allgemein gehalten und beinhaltet Oberkategorien 

(Tabelle 3). Dahingegen werden die Regelungsbereiche, in 

denen eine Öffnungsklausel verwendet wurde, differenzierter 

erfragt. In der oberen Darstellung ist die Interpretation dem-

nach, dass ein Betrieb zum Beispiel im Bereich der Arbeitszeit 

abgewichen ist, jedoch keine Öffnungsklausel zur Arbeitszeit-

verlängerung nutzte und demnach unkontrolliert den Tarif-

vertrag unterschritten hat. Die Möglichkeit, dass dieser Betrieb 

allerdings zur Arbeitszeit – und zwar zur Arbeitszeitverkür-

zung – abwich und zu diesem Bereich eine Öffnungsklausel 

verwendete, bleibt zunächst unberücksichtigt. Jener Fall wäre 

jedoch eine legitime Art der Tarifabweichung.

Um diesem Defizit Rechnung zu tragen, wurde im nächs-

ten Schritt der Zusammenhang folgendermaßen aufgestellt: 

Der Betriebsrat gibt an, dass es im Betrieb beispielsweise eine 

Abweichung zur Arbeitszeit gab, aber gleichzeitig weder eine 

Öffnungsklausel zur Arbeitszeitverkürzung noch zur 

TABELLE 3

Informelle Abweichung ohne Öffnungsklausel 

Angaben in absoluten Zahlen und in Prozent 

Keine Öffnungsklausel zu: Abweichung: Arbeitszeit

Arbeitszeitverlängerung 26 28,6 % Phi: 0,537***

Arbeitszeitverkürzung 75 83,3 % Phi: 0,175**

Arbeitszeitgestaltung 54 59,3 % Phi: 0,203**

Abweichung: Lohn und Gehalt

Aussetzen von Tariferhöhungen 67 65,7 % Phi: 0,222**

Absenken von tariflichen Grundvergütungen 67 65,7 % Phi: 0,239**

Einstiegstarife 67 65,7 % Phi: 0,262***

Abweichung: Jahressonderzahlung

Kürzung/Aussetzen von Jahressonderzahlungen 24 41,4 % Phi: 0,371***

Kürzung/Aussetzen des Urlaubsgeldes 24 40,0 % Phi: 0,529***

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2007; Berechnungen der Autoren.

7 Vgl. Tabelle 1; der Unterschied von 104 auf 102 ist durch 

Non-Response auf die Frage zur entsprechenden Öff-

nungsklausel zu erklären.

8 Im Zusammenhang mit einem Lohnausgleich bietet die 

Arbeitszeitverkürzung in einigen Fällen auch Vorteile für 

Beschäftigte, da im Falle eines Lohnausgleichs der Ar-

beitslohn pro Stunde steigt (Glassner 2010).
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belle 3), folglich zwischen mindestens 58 und höchstens 

146 Betrieben. Um jedoch sicherere Aussagen treffen zu 

können, gehen in die späteren Analysen (5) nur die Betrie-

be mit ein, die der zuletzt aufgeführten Definition der in-

formellen Tarifabweichung ohne Öffnungsklausel entspre-

chen (N = 58). Vermutlich wird daher jede Aussage die 

tatsächlichen Vorkommnisse eher untertreiben.

4.2  Informelle Abweichung ohne Betriebsver-
einbarung (Konstrukt II)

In der folgenden Betrachtung wird der Zusammenhang zwi-

schen der Nutzung einer Öffnungsklausel und dem Abschluss 

einer den entsprechenden Bereich betreffenden Betriebsver-

einbarung untersucht.9 Wird sich zur Abweichung vom Flä-

chentarifvertrag des Instruments der Öffnungsklausel bedient, 

folgt im formell geregelten Prozess die Aushandlung einer 

Betriebsvereinbarung zwischen Management und Betriebsrat. 

Ohne Kontrolle seitens des Betriebsrats sind die Tarifabwei-

chungen dann informell, wenn keine Betriebsvereinbarung 

abgeschlossen, die Mitbestimmung des Betriebsrats damit 

vernachlässigt und der tarifliche Bereich, der durch die Dif-

ferenzierungsklausel geöffnet wurde, nicht neu geregelt wird.

Es zeigen sich hoch signifikante Zusammenhänge in Bezug 

auf die Arbeitszeit (Tabelle 5): so überwiegen diejenigen zur 

befristeten Arbeitszeitverkürzung mit und ohne Lohnaus-

gleich. In 67,5 % (N=56) der hier eingeschlossenen Betriebe 

wurde in diesem Segment eine Öffnungsklausel genutzt, je-

doch keine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die diesen 

Regelungsbereich entsprechend neu organisiert. Somit werden 

dort tarifliche Standards unterlaufen, ohne dass den Betriebs-

parteien die Möglichkeit einer anderweitigen Regelung zur 

Verfügung gestellt wird. Gleiches gilt bei der Betrachtung von 

Einstiegstarifen für Berufseinsteiger oder Langzeiterwerbslo-

se. Hier fallen mit 73 % (N = 116) die betrachteten Betriebe 

auf, die eine Öffnungsklausel zu Einstiegstarifen verwenden, 

gleichzeitig jedoch keine Betriebsvereinbarung zur Regelung 

von Eingruppierungen abschließen.

Insgesamt wurden 216 Betriebe identifiziert, die in ei-

nem der drei vorgestellten Bereiche mit einer Öffnungs-

klausel und zugleich ohne Betriebsvereinbarung vom be-

stehenden Tarifvertrag abwichen.

Bei der Interpretation der bisherigen Ergebnisse muss 

beachtet werden, dass in einigen Betrieben die Kontrolle auch 

über gewerkschaftlich verhandelte Ergänzungstarifverträge 

erfolgen könnte. Haipeter (2010) stellt in seiner Untersuchung 

zu den Konsequenzen der Tarifabweichungen heraus, dass 

Arbeitszeitverlängerung und auch keine zur Arbeitszeitge-

staltung genutzt wurde. Wenn das der Fall ist, kann mit hö-

herer Sicherheit von einer informellen Abweichung im Be-

reich Arbeitszeit gesprochen werden (Tabelle 4). 

Vom tariflichen Regelungsgebiet zu Lohn und Gehalt wei-

chen demnach 42 % (N = 42) der Betriebe unkontrolliert ab. 

Genauer heißt das, dass von den Betrieben, in denen der Bran-

chentarifvertrag zu den Regelungen der Entlohnung unter-

schritten wurde, 42 Betriebe keine der formal dafür vorgese-

henen Öffnungsklauseln verwendeten. Damit ist dieser 

Bereich am stärksten von der Problematik betroffen, dass die 

Mitbestimmung seitens der Betriebsparteien umgangen wird.

Insgesamt werden 58 Betriebe identifiziert, die in einem 

der Bereiche Arbeitszeit, Lohn/Gehalt oder Jahressonder-

zahlungen vom Tarifvertrag abweichen, aber keinen Ab-

schluss einer entsprechenden Öffnungsklausel angaben.

Diese Zahl stellt allerdings durch die starken Restrikti-

onen und Problematiken bei der Operationalisierung ver-

mutlich eher eine Bagatellisierung der tatsächlichen Anzahl 

an auffälligen Betrieben dar. Der wahre Wert liegt mit hoher 

Wahrscheinlichkeit in dem Kontinuum zwischen der soeben 

beschriebenen (Tabelle 4) und der ersten Darstellung (Ta-

TABELLE 4

Informelle Abweichung ohne Öffnungsklausel 

Angaben in absoluten Zahlen und in Prozent

Keine Öffnungsklausel zu: Abweichung zu: Arbeitszeit

Arbeitszeitverlängerung, -verkürzung und -gestaltung 16 17,8 % Phi: 0,505***

Abweichung zu: Lohn und Gehalt

Aussetzen von Tariferhöhungen, Absenken von  
tariflichen Grundvergütungen und Einstiegstarife

42 42,0 % Phi: 0,287***

Abweichung zu: Jahressonderzahlung

Kürzung/Aussetzen von Jahressonderzahlungen 
und des Urlaubsgeldes

16 26,7 % Phi: 0,475***

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2007; Berechnungen der Autoren.

TABELLE 5

Informelle Abweichung ohne Betriebsvereinbarung

Angaben in absoluten Zahlen und in Prozent

Keine Betriebsvereinbarung: Öffnungsklausel: Arbeitszeitverlängerung

Arbeitszeitverlängerung 91 45,7 % Phi: 0,323***

Öffnungsklausel: Arbeitszeitverkürzung

Arbeitszeitverkürzung 56 67,5 % Phi: 0,136***

Öffnungsklausel: Einstiegstarife

Eingruppierung 116 73,0 % Phi: 0,065*

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2007; Berechnungen der Autoren.

9 Es kann vorkommen, dass Betriebsräte nicht immer Kennt-

nis über alle abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen ha-

ben, einige können bspw. vor ihrer Amtszeit beschlossen 

worden sein. Somit kann keine hundertprozentig abgesicher-

te Aussage zur tatsächlichen Sachlage getroffen werden. Da 

die Thematik der Öffnungsklauseln jedoch aktuell ist, ist an-

zunehmen, dass die Betriebsräte über Betriebsvereinbarun-

gen, die den geöffneten Bereich regeln, informiert sind.
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sich vor allem Betriebe der Metallbranche dieses Instruments 

bedienen. Die Betriebe aus der chemischen Industrie ver-

wenden dahingegen, nach seinen Untersuchungen, vor allem 

die Betriebsvereinbarung als Abweichungsvariante.

Eine Möglichkeit, um zumindest teilweise diese ergän-

zenden tariflichen Verträge zu berücksichtigen, bietet die 

Betrachtung des Vorkommens des hier gebildeten Kons-

trukts in den jeweiligen Wirtschaftsbereichen. So stellt sich 

heraus, dass insgesamt in 56 Betrieben der Metallindustrie10 

– aus der die Verwendung von Ergänzungstarifverträgen 

bekannt ist – diese Art der Abweichung ohne Betriebsver-

einbarung feststellbar ist. Das sind etwa 30 % der gesamten 

216 auffälligen Betriebe. Würde angenommen, dass diese 

Betriebe tatsächlich ergänzende Tarifverträge abgeschlossen 

haben und daher die Nutzung von Öffnungsklauseln legi-

timiert wird, sind immerhin noch 70 % der Betriebe ande-

rer Branchen in der Untersuchung, die ohne Betriebsver-

einbarung den Tarifvertrag öffnen und von denen die 

breite Nutzung von Ergänzungstarifverträgen eben nicht 

bekannt ist. Der hier festgestellte Zusammenhang zwischen 

der Nutzung einer Öffnungsklausel ohne anschließenden 

Abschluss einer Betriebsvereinbarung ist demnach ein har-

tes Indiz für eine unkontrollierte Tarifabweichung.

Zusammenfassend lässt sich darlegen, dass bei beiden 

Formen des Konstrukts informeller Abweichung vor allem 

der tarifliche Regelungsbereich der Entlohnung und der 

Arbeitszeit betroffen ist. Dies untermauert die im Funkti-

onsbereich der IG Metall beobachteten Entwicklungen, wo 

beispielsweise berichtet wird, dass in nicht wenigen Unter-

nehmen mit Tarifbindung tariflich regulierte Normen sys-

tematisch unterschritten werden. Vor allem in der Arbeits-

zeit – Stichwort Vertrauensarbeitszeit – werden die Normen 

nicht mehr „gelebt“.11 

Um Näheres über das Auftreten und die etwaigen Aus-

wirkungen dieser informellen Abweichungsformen heraus-

zufinden, werden im Folgenden Zusammenhänge zu Struk-

turmerkmalen der Betriebe aufgezeigt.

5.  Strukturmerkmale informell  
abweichender Betriebe

Für alle weiteren Analysen wurde eine Variable generiert, die 

die Gesamtzahl der Betriebe mit informellen betrieblichen 

Tarifabweichungen beinhaltet. Alle, die entweder dem Kons-

trukt der informellen Abweichung ohne Öffnungsklausel oder 

demjenigen ohne Betriebsvereinbarung entsprechen, werden 

der Gruppe der Betriebe mit informeller Tarifunterschreitung 

zugeordnet. In Bezug auf alle branchentarifgebundenen Be-

triebe, die den Gegenstand der Untersuchungen bilden, sind 

das 262 von 1.066 und damit circa ein Viertel dieser Betriebe.

Es zeigt sich, dass auch die Nutzung der unkontrollier-

ten Abweichung eher in Betrieben des produzierenden Sek-

tors und dort vor allem in der Baubranche zu beobachten 

ist. Ein Zusammenhang mit dem Standort ist allerdings 

nicht festzustellen. Ein Einfluss des Faktors Betriebsgröße 

lässt sich ebenfalls nicht nachweisen. Auch die Überprüfung 

der Abhängigkeit des Vorkommens informeller Tarifabwei-

chung von dem Gründungsjahr und dem gewerkschaftli-

chen Organisationsgrad der Beschäftigten zeigt keine sig-

nifikanten Ergebnisse. Die Nutzung der informellen Art der 

Tarifunterschreitung kann damit nicht direkt an einem 

strukturellen Betriebstypus festgemacht werden, sondern 

kommt in der gesamten Breite vor.

6. Konsequenzen

Aktuelle Forschungsarbeiten belegen eine Veränderung der 

Betriebsratsarbeit und ein erhöhtes innerbetriebliches Kon-

fliktpotenzial (siehe Hauser-Ditz et al. 2012), das aus der Ver-

lagerung tariflicher Regelungsgebiete auf die betriebliche 

Ebene resultiert. Zudem zeigen Nienhüser und Hoßfeld 

(2010) oder Bispinck (2004), dass die Betriebsräte in tarifge-

bunden Betrieben gegenüber der Verbetrieblichung eine 

deutliche negative Grundeinstellung vertreten. Diese Ergeb-

nisse verdeutlichen, dass vor allem die Betriebsräte und damit 

auch die zu vertretenden Beschäftigten schon bei der kont-

rollierten Dezentralisierung des Flächentarifvertrags negati-

ve Konsequenzen erwarten. Ähnliche, wenn nicht drastische-

re Folgen sind demnach aus der – bislang quantitativ 

unerforschten – informellen Dezentralisierung zu erwarten.

Bei der Untersuchung der Betriebe, die anhand der WSI-

Betriebsrätebefragung unkontrolliert ihre tariflichen Rege-

lungsbereiche unterschreiten, wird deutlich, dass sich die 

kritische Haltung der Betriebsräte gegenüber der Verbetrieb-

lichung der Tarifpolitik in den betroffenen Betrieben signifi-

kant verstärkt. 67,4 % der betroffenen Betriebsräte sehen die 

Verbetrieblichung als generell problematisch an. Auch die 

Konflikthäufigkeit mit dem Management erhöht sich. So be-

richten 24,6 % von häufigen Konflikten zwischen Betriebsrat 

und Management in Betrieben mit informeller Abweichung, 

dagegen stehen 12,4 % in Betrieben ohne informelle Abwei-

chung, bei denen es zu häufigen Konflikten kam.12

10 Dazu zählen die Kennziffern der Wirtschaftsbereiche 24 

„Metallerzeugung und -bearbeitung“, 25 „Herstellung von 

Metallerzeugnissen“, 26 „Herstellung von Datenverarbei-

tungsgeräten und elektronischen Erzeugnissen, 27 „Her-

stellung von elektronischen Ausrüstungen, 28 „Maschi-

nenbau“, 29 „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagen-

teilen“ und 30 „Sonstiger Fahrzeugbau“.

11 Auf Aussagen dieser Art stoßen wir vielfach in den Inter-

views mit Expertinnen und Experten in unserem For-

schungsprojekt (vgl. Fußnote 1).

12 Berechnung der Autoren mit der neu gebildeten Variable 

„informelle Tarif abweichung“.
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Ergänzend dazu kann gemessen werden, dass die Betriebsräte zuneh-

mend mit mangelndem Rückhalt bei den Beschäftigten zu kämpfen haben, 

wenn im Betrieb informell vom Tarifvertrag abgewichen wird. 37,4 % der 

befragten Betriebsräte beklagen dies; demgegenüber stehen 26,3 % der 

nicht informell abweichenden Betriebe (eigene Berechnung). Zugespitzt 

kann es somit zu Legitimationsproblemen der Interessenvertretung kom-

men.

7. Fazit

Trotz der zahlreichen Krisendiagnosen des Tarifsystems geht die For-

schung von einer institutionellen Stabilität aus (Hassel/Rehder 2001; Jack-

son 2005). Die Möglichkeit zur Tarifabweichung habe das System nicht 

ersetzt oder gar zerstört, sondern lediglich ergänzt (Haipeter 2010). Tat-

sächlich weisen die im Tarifvertragsgesetz und im Betriebsverfassungs-

gesetz gegebenen institutionellen Bedingungen eine hohe Dauerhaftigkeit 

auf (Kotthoff 1998). Nicht zuletzt deshalb fokussiert sich die Forschung 

nach wie vor auf die institutionelle Form und Logik der Aushandlungs-

prozesse (Ausnahmen u. a. Dörre 2010; Holst 2011). Dies führt aber in 

einer demokratietheoretischen Perspektive nicht weiter: „[A]llein die 

Stabilität einer Institution ist noch kein Zeichen von Demokratie.“ 

(Demirović 2007, S. 45). Die Gleichzeitigkeit von institutioneller Stabili-

tät und demokratischer Erosion der Tarifverträge gerät auf diese Weise 

nicht in den Blick.

Es kann von einer (zunächst latenten) endogenen Erosion gesprochen 

werden, welche die informellen Tarifabweichungen widerspiegeln. Wäh-

rend der Betrieb fest an den Branchentarifvertrag gebunden und damit 

nach außen hin institutionell stabil erscheint, verliert er seine demokra-

tische Partizipationsfunktion, indem Tarifabweichungen vom Manage-

ment beschlossen werden, ohne die Mitbestimmung der Gewerkschaften 

oder Betriebsräte zuzulassen. Das Vorhandensein niedrigerer tariflicher 

Standards auf Betriebsebene gefährdet zudem die Wirksamkeit der über-

betrieblichen Tarifnormen und kann auch zu einer zuvor ausgeschalteten 

Lohnkonkurrenz zwischen den Betrieben führen, indem diejenigen mit 

Tarifabweichungen Vorteile gegenüber denen erlangen, die am Branchen-

tarif festhalten. 

Anhand der WSI-Betriebsrätebefragung wurde ein Anteil an Betrieben 

identifiziert, der unkontrolliert und informell tarifliche Regelungsbereiche 

unterschreitet. Dabei wird deutlich, dass sich nicht nur die kritische Hal-

tung der Betriebsräte gegenüber der Verbetrieblichung der Tarifpolitik 

in den betroffenen Betrieben verstärkt, sondern sich auch die Konflikthäu-

figkeit mit dem Management signifikant erhöht. 

Während die formelle Dezentralisierung die Arbeit des Betriebsrats 

an sich schon verändert und ihn mit neuen Problemfeldern und Zusatz-

belastungen konfrontiert (Haipeter 2010), greifen die informellen Tarif-

abweichungen jedoch zusätzlich die demokratische Wirkungskraft der 

betrieblichen Mitbestimmungsorgane an und haben somit weitreichende 

Konsequenzen.

Unter Berücksichtigung der scharf angelegten Restriktion bleiben 

vermutlich einige Betriebe, die informell von ihrem Tarifvertrag abwei-

chen, in den vorliegenden Befunden unberücksichtigt. Daher ist anzu-

nehmen, dass unsere Ergebnisse im Verhältnis zu dem tatsächlichen Auf-

treten dieses Problems quantitativ eher untertreiben.
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